
 

 

 
 

  

 

 

         05.09.2019 

 

Anfrage zur Raumbedarfsbemessung von Schulen  

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

 

laut Vorgabe des Landes werden bei der Bemessung von Klassenstärken Schüler 

mit besonderem Förderbedarf doppelt gezählt. Auf Basis dieser Zählung wird dann 

jahrgangsweise die Zügigkeit der Schule ermittelt. In der Konsequenz gibt es eine 

Gesamtzahl von Klassen an der Schule und es werden entsprechend viele 

Unterrichtsräume benötigt. 

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1.  Legt der Landkreis bei der Raumbedarfsmessung für Schulen in seiner  

     Trägerschaft  die gleichen Kriterien zugrunde? Falls nein, wie ermittelt der  

     Landkreis den Raumbedarf der Schulen? 

 

2.  Gibt es bei der Raumbedarfsbemessung Konflikte bzw. Unstimmigkeiten mit  

     einzelnen Schulen im Landkreis? Falls ja, welche Schulen sind dies und was sind  

     die Gründe für die unterschiedliche Einschätzung des Raumbedarfes?  

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Holger Schröter-Mallohn 

Fraktionsvorsitzender 

 

f.d.R. 

 

Klaus Schäfer 

Fraktionsgeschäftsführer  

  

Herrn Landrat 

Olaf Levonen 

 

o.V.i.A. 
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